
5 Wiedereingliederungsgesetz

Artikel 22
Dieser Konvention können nach ihrem 
Inkrafttreten mit Einverständnis aller 
Vertragsstaaten andere Staaten beitreten, 
indem sie dem Depositar die Beitritts
urkunden übergeben.
Der Beitritt gilt nach Ablauf von 90 Tagen, 
gerechnet vom Tage, an dem der Depositar 
die letzte Mitteilung-über das Einverständ
nis zu diesem Beitritt erhalten hat, als 
wirksam.

Artikel 23
Der Depositar wird unverzüglich alle Staa
ten, die diese Konvention unterzeichnet 
haben oder ihr beigetreten sind, vom Zeitr 
Punkt der Hinterlegung jeder Ratifikations
urkunde oder jedes Beitrittsdokumentes, 
vom Zeitpunkt des Inkrafttretens der Kon
vention sowie vom Eingang anderer Mit
teilungen, die sich aus dieser Konvention 
ergeben, unterrichten.

Artikel 24
Der Depositar dieser Konvention ergreift 
Maßnahmen zur Registrierung dieser Kon
vention bei den Vereinten Nationen gemäß 
ihrer Charta.

Artikel 25
Die vorliegende Konvention wird beim 
Depositar hinterlegt, der die beglaubigten 
Kopien der Konvention ordnungsgemäß 
den Staaten, die die Konvention unter
zeichnet haben oder ihr beigetreten sind, 
übermittelt

Ausgefertigt in Berlin am 19. Mai 1978 in 
einem Exemplar in russischer Sprache.

Anmerkung: Unterzeichnerstaaten der
Konvention sind die VR Bulgarien, die 
Ungarische VR, die DDR, die Republik 
Kuba, die Mongolische VR, die VR Polen, 
die UdSSR und die CSSR.

5.
Gesetz über die Wiedereingliederung der aus dem Strafvollzug 
entlassenen Bürger in das gesellschaftliche Leben
— Wiedereingliederungsgesetz —

vom 7. April 1977 
(GBl. I Nr. 10 S. 98)

§ 1
(1) Die Wiedereingliederung der aus dem 
Strafvollzug entlassenen Bürger in das 
gesellschaftliche Leben ist ein gesamtge
sellschaftliches Anliegen. Die sozialistische 
Gesellschaft garantiert den aus dem Straf
vollzug entlassenen Bürgern die volle 
Wahrnehmung ihrer staatsbürgerlichen 
Rechte und Pflichten, soweit ihnen diese 
nicht durch gerichtliche Entscheidung ein
geschränkt worden sind.
(2) Es entspricht dem humanen Wesen des 
sozialistischen Staates, die Wiedereingliede
rung der aus dem Strafvollzug entlassenen 
Bürger in das gesellschaftliche Leben durch 
staatliche und gesellschaftliche Maßnahmen 
zu unterstützen. Insbesondere durch die 
Eingliederung in den Arbeitsprozeß und 
weitere gesellschaftliche Einflußnahme ist 
der Wille der aus dem Strafvollzug entlas

senen Bürger zu fördern und zu festigen, 
künftig die Gesetze der Deutschen Demo
kratischen Republik und die allgemeingül
tigen Normen des gesellschaftlichen Zusam
menlebens zu achten.

§ 2
(1) Die Wiedereingliederung der aus dem 
Strafvollzug entlassenen Bürger in das 
gesellschaftliche Leben ist durch die gleich
berechtigte Eingliederung in den Arbeits
prozeß unter Beachtung der vorhandenen 
Qualifikation, die Unterstützung bei der 
Aufnahme und Durchführung von Qualifi
zierungsmaßnahmen, die wohnungsmäßige 
Unterbringung und die Organisierung der 
gesellschaftlichen Betreuung und Unterstüt
zung zu sichern.
(2) Die Wiedereingliederung ist differen
ziert unter Berücksichtigung der Entwick-
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